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mäßigten bezeichnen. die eingelangten Offerten finb
bis pm SröffnungStage unbebingt oerßhloffen ju halten,
unb foflen tn -JXnrriefentjeit non mtnbeftenS jroet Seamten
geöffnet unb beßanbelt werben. Ueber ben ©röffnungS»
aft ift ein Srotofoß p führen. Son ber Sergebung ber
Arbeiten finb bte Seroerber unoerjügtidE) tn Kenntnis ju
feßen, benen auch bte Sotaïfummen ber ®ingaben auf
Set langen zur ©in ficht p fielen haben. f>tnßchtltch ber
3ufd)lag§erteilung n>irb ber ©runbfaß aufgeßeflt, baff
meßt auSßhließltch baS niebrigfte Angebot berücfftc^tigt
roerben bürfe, in erfter Ctnie foßen CelßungSfähigfett
unb ©arantie für rechtzeitige, funftgeredbte unb geroiffen*
hafte SluSfüßrung in Setracßt gezogen roerben. 3m 2luS=
lanb domizilierte finb nur zu berücffichligen, roenn bte

betreffenben Arbeiten im Snianbe gar nicht ober nur
roefentlich ungünftiger gemalt werben lönnen.

die Sergebung bat in ber Segel auf Sacljmaß
unb gegen Gablung oon ©inheitSpretfen ftattzufinben,
gegen eine Saufdjalfumme nur bann, roenn ber ©egen»
ftanb ber StuSfchreibung tn allen fetnen ©tgenfdjaften
genau befannt gegeben werben ïann. Sergebung ganzer
Hochbauten an nur einen Unternehmer foß nur au§=

nahmSroeife geftattet roerben. SuSgefehloffen oon ber
Serücffichtigung finb Angebote, roeldje greife forbern,
ble tn einem berart igen SJiißoerhältniS ju ber 3lrbeit
fteben, baS eine orbnungSmäßige 2luSfül)rung nicht er=
roarten läßt. ©leidj ftnb zu bebanbeln ®iitgaben, bie
Sletfmale ungenügenber ©rfaßrung unb ©acßfenntnlS
ober beS unlantern SBettberoerbeS an ficb tragen, ebenfo
©ingaben oon Unternehmern, roelcbe für eine iûdjtige,
pünftlidhe unb ooßßänbige Ausführung bie erforberlt^e
Sicherheit nicht bieten. Set gleichwertigen Singeboten
finb bte oriSanfäffigen ©eroerbetretbenben, bie ben ge=
nannten SorauSfeßungen entsprechen, zu berüdficbtigen.

Sei Cieferungen foüen bie ©rfteßer ben Sorrang
oor ben $änblern erhalten. 3n jebem gafl ift mit bem
Unternehmer ein erfchöpfenber fcljrtft lieber Sertrag abzu=

fdjließen. die Abrechnung foß in ber Segel innert
SionatSfriß nach gertigfteßung ftatlfinben, bei großem
Arbeiten finb Abfd)IagSzahIungen bis auf 90 Prozent
beS jeweiligen ©d)äßnngSroerteS ber Arbeit zu leiften.
der ©arantlerüdhalt ift zu bem lanbesfiMtdjen HW'
tßefarzlnSfuß z" oerztnfen unb fpäteßenS zwei Saßre
nach Abnahme ber Arbeit auszuzahlen. Konoentional»
ftrafen, beren §öhe fich in angemeffenen ©djranfen zu
halten hat, ftnb in ber Segel nur bann auSzubeblngen,
roenn ein erhebliches Qntereffe an ber SertragSerfüßung
befteht- die îantonalen Sehörben haben bafür ©orge
ZU tragen, baß bei öffentlichen Sauten mit ©taatSbeitrag
bie oorfteßenb ffizzterten ©runbfäße ftnngemäß geßanb=>

habt roerben. die roohlburcßbachte Sorlage, bie nun
für bie Sin gehörigen ber ©eroetbeoereine ©efeßeSfraft
erlangt hat, iß bei gelreuet Qnneßaltung aßer Seteiligten
geetgnet, baS ©ubmiffionSroefen tn gefunbere Sahnen zu
lenîen, als fie bisher innegehalten würben.

2l£fitmitlatoren^anMampen.
dtefe Campen finb nicht zu oerroccßfeln mit ben îletnen

dafdjenlaternen, wie fie ja maffenhaft im ißrioatgcbrauch
finb. @S haben bie nebenßeßenb abgebilbeten Campen
bei ^odh= unb diefbauten großen Sffierl, wie z- S. bei
Kanalifationen, tn bunllen Säumen, ©ie btenen auch
oorzügiieß tn Säumen, roo Karbib aufbewahrt wirb, tn
SlzetplengaSanlagen ufro. dte Campen werben oon ber
Schweizer. Af f umulatoren» gabrif Örlifon in
oerfchiebenen ©rßßen bis 17 Srennftunben aufgeführt.

©elbft ba, roo man elefhifcße Campen im Anfdjlu
an irgenb etn ©tromneß beßßt, foßte man lieber unab-

hängige AffumulatoreroCampen oerroenben, weil fdßott

fehr otele UnglfidSfäße mit lôtlic^em Ausgang oorge.
fommen finb.

©eßüßt auf folche Sorfäße, hat man tn großen Sief»

trizitätSroerten foleße 2Ufumulatoren=ß>anblatnpen ange»
feßafft unb oerroenbet feine transportablen Campen mehr,
welche mit bem Sftafchlnenftrom oerbunben finb. übet
bte Sefchaffenheit ber Campe möge folgenbeS bienen:

$üt Campen, bte nur zeßroeife unb nach längeren
Raufen roteber benußt roerben, werben Affumulatocen
mit ©pezialplatten angefertigt, die Campen roerben in
Siattfilbergeßäufe mit AMumuIatoren tn 3cüuloibgefäffen
aufgeführt.

daS ©ehäufe iß aus fräftigem ÜJlattfilberblecß h«=
gefteßt unb beftßt außer bem dragbügel noch einen

3ltfumulatoren=©anbIampe.

ftabilen draghafen zum bequemen dragen ber Campe

am ©urt. ©ämtliche dette beS drehf^alterS ftnb. leicht

auSroedjfelbar. @S empßehlt ftch» bte ©d)alterteile öftere
mit Safeline einzufetten, die Satterle ift in einem 8^'
lutoibfaßen eingebaut unb mit reiner ©äurefüßung unb

©äureraumfehußforb oerfehen. Sei fachgemäßer Sehatib»

lung finb biefelben ooßfommen fäurebidht. der Schuß'

forb ift aus Sîeffing hergeßeßt unb wirb nur auf auf*

brücfllche Seßeßung mitgeliefert, derfelbe läßt ftd) jeboch

auch nadhträgtich ohne weiteres auffeßen. die ©lühlamp?,
2 Solt, 0,75 9lmp., gibt eine Cichtßärfe oon 1,5 |)efner=

ferzen, roelcße buriß ben Seßeftor auf baS etroa 8eh"'
fac^e oerßärft wirb. GL W.

IRheintfeheï §oljmarft. Im Sunbholzmarft hielt

bie rußige Stimmung an. Um einen aßzu ßarfen drucr

auf ben Sßarft zu oerhtnbern, feßränfen ja rooßl bte gorfn
ämter bie gäßungen ein, aber troßbem gehen forooßl bte

©ägeroerfe, rote auch bie Cangholzhänbler zögernb im

fauf oor. Son Sabelhölzetn waren für delegraphen«

ftangen geeignete Stämme aßerbtngS gefugt, die Seich»'

poßoerroaltung forbert jeßt roieber Angebote auf größere

Siengen delegraphenßanaen etn. Son Harthölzern fut»

©feßen fortgefeßt febr begehrt geroefen. damit hängen
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mächtigten bezeichnen. Die eingelangten Offerten sind
bis zum Eröffnungstage unbedingt verschlossen zu halten,
und sollen in Anwesenheit von mindestens zwei Beamten
geöffnet und behandelt werden. Ueber den Eröffnungs-
akt ist ein Protokoll zu führen. Von der Vergebung der
Arbeiten sind die Bewerber unverzüglich in Kenntnis zu
setzen, denen auch die Totalsummen der Eingaben auf
Verlangen zur Einsicht zu stehen haben. Hinsichtlich der
Zuschlagserteilung wird der Grundsatz aufgestellt, daß
nicht ausschließlich das niedrigste Angebot berücksichtigt
werden dürfe, in erster Linie sollen Leistungsfähigkeit
und Garantie für rechtzeitige, kunstgerechte und gewissen-
hafte Ausführung in Betracht gezogen werden. Im Aus-
land Domizilierte sind nur zu berücksichtigen, wenn die
betreffenden Arbeiten im Inlands gar nicht oder nur
wesentlich ungünstiger gemacht werden können.

Die Vergebung hat in der Regel auf Nachmaß
und gegen Zahlung von Einheitspreisen stattzufinden,
gegen eine Pauschalsumme nur dann, wenn der Gegen-
stand der Ausschreibung in allen seinen Eigenschaften
genau bekannt gegeben werden kann. Vergebung ganzer
Hochbauten an nur einen Unternehmer soll nur aus-
nahmsweise gestattet werden. Ausgeschlossen von der
Berücksichtigung sind Angebote, welche Preise fordern,
die in einem derartigen Mißverhältnis zu der Arbeit
stehen, das eine ordnungsmäßige Ausführung nicht er-
warten läßt. Gleich sind zu behandeln Eingaben, die
Merkmale ungenügender Erfahrung und Sachkenntnis
oder des unlantern Wettbewerbes an sich tragen, ebenso

Eingaben von Unternehmern, welche für eine tüchtige,
pünktliche und vollständige Ausführung die erforderliche
Sicherheit nicht bieten. Bei gleichwertigen Angeboten
sind die ortsansässigen Gewerbetreibenden, die den ge-
nannten Voraussetzungen entsprechen, zu berücksichtigen.

Bei Lieserungen sollen die Erstellerden Vorrang
vor den Händlern erhalten. In jedem Fall ist mit dem
Unternehmer ein erschöpfender schriftlicher Vertrag abzu-
schließen. Die Abrechnung soll in der Regel innert
Monatsfrist nach Fertigstellung stattfinden, bei größern
Arbeiten sind Abschlagszahlungen bis auf 9V Prozent
des jeweiligen Schätzungswertes der Arbeit zu leisten.
Der Garantterückhalt ist zu dem landesüblichen Hypo-
thekarzinsfuß zu verzinsen und spätestens zwei Jahre
nach Abnahme der Arbeit auszuzahlen. Konventional-
strafen, deren Höhe sich in angemessenen Schranken zu
halten hat. sind in der Regel nur dann auszubedingen,
wenn ein erhebliches Interesse an der Vertragserfüllung
besteht. Die kantonalen Behörden haben dafür Sorge
zu tragen, daß bei öffentlichen Bauten mit Staatsbeitrag
die vorstehend skizzierten Grundsätze sinngemäß geHand-
habt werden. Die wohldurchdachte Vorlage, die nun
für die Angehörigen der Gewerbeoereine Gesetzeskraft
erlangt hat, ist bei getreuer Jnnehaltung aller Beteiligten
geeignet, das Submissionswesen in gesundere Buhnen zu
lenken, als sie bisher innegehalten wurden.

Akkumulatoren-Handlampen.
Diese Lampen sind nicht zu verwechseln mit den kleinen

Taschen laternen, wie sie ja massenhaft im Prioatgebrauch
sind. Es haben die nebenstehend abgebildeten Lampen
bei Hoch- und Tiefbauten großen Wert, wie z. B. bei
Kanalisationen, in dunklen Räumen. Sie dienen auch
vorzüglich in Räumen, wo Karbid aufbewahrt wird, in
Azetylengasanlagcn usw. Die Lampen werden von der
Schweizer. Akkumulatoren-Fabrik Orlikon in
verschiedenen Größen bis 17 Brennstunden ausgeführt.

Selbst da, wo man elektrische Lampen im Anschiu
an irgend ein Stromnetz besitzt, sollte man lieber unab-

hängige Akkumulatoren-Lampen verwenden, weil schon

sehr viele Unglücksfälle mit tätlichem Ausgang vorge-
kommen sind.

Gestützt auf solche Vorfälle, hat man in großen Elek-

trizitätswerken solche Akkumulatoren-Handlampen ange-
schafft und verwendet keine transportablen Lampen mehr,
welche mit dem Maschinenstrom verbunden sind, über
die Beschaffenheit der Lampe möge folgendes dienen:

Für Lampen, die nur zeitweise und nach längeren
Pausen wieder benutzt werden, werden Akkumulatoren
mit Spezialplatten angefertigt. Die Lampen werden in
Mattsilbergehäuse mit Akkumulatoren in Zelluloidgefässen
ausgeführt.

Das Gehäuse ist aus kräftigem Mattsilberblech her-
gestellt und besitzt außer dem Tragbügel noch einen

Akkumulatoren-Handlampe.

stabilen Traghaken zum bequemen Tragen der Lampe

am Gurt. Sämtliche Teile des Drehschalters sind, leicht

auswechselbar. Es empfiehlt sich, die Schalterteile öfters-
mit Vaseline einzufetten. Die Batterie ist in einem Zel-

luloidkasten eingebaut und mit reiner Säurefüllung und

Säureraumschutzkorb versehen. Bei sachgemäßer BeHand-

lung sind dieselben vollkommen säuredicht. Der Schutz-

korb ist aus Messing hergestellt und wird nur auf aus-

drückliche Bestellung mitgeliefert. Derselbe läßt sich jedoch

auch nachträglich ohne weiteres aufsetzen. Die Glühlampe,
2 Volt, 0,75 Amp., gibt eine Lichtstärke von 1.5 Hefner-

kerzen, welche durch den Reflektor auf das etwa Zehn-

fache verstärkt wird.

Holz-Marktberichte.
Rheinischer Holzmarlt. Am Rundholzmarkt hielt

die ruhige Stimmung an. Um einen allzu starken Druck

auf den Markt zu verhindern, schränken ja wohl die Forst-

ämter die Fällungen ein, aber trotzdem gehen sowohl die

Sägewerke, wie auch die Langholzhändler zögernd im Ein-

kauf vor. Von Nadelhölzern waren für Telegraphen-

stanzen geeignete Stämme allerdings gesucht. Die Reichs-

postverwaltung fordert jetzt wieder Angebote auf größere

Mengen Telegraphenstangen ein. Von Harthölzern sino

Eschen fortgesetzt sehr begehrt gewesen. Damit hängen


	Akkumulatoren-Handlampen

